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1. Weitere Corona-Maßnahmen für 
steuerliche Entlastungen 

 
Durch die Corona-Pandemie und den Krieg 

in der Ukraine sind die Energiepreise und 

Lebenshaltungskosten weiterhin auf einem 

hohen Niveau. Die Bundesregierung hat be-

reits einige Maßnahmen zur Entlastung der 

Bürger beschlossen. Diese Maßnahmen sol-

len schnell spürbare Effekte erzielen, so-

wohl bei Unternehmen als auch im privaten 

Bereich. Bereits in den Vormonaten wurden 

mehrere Maßnahmenpakete durch die Poli-

tik beschlossen, weitere folgen nun durch 

die Zustimmung des Bundesrats am 

10.6.2022 zum Vierten Corona-Steuerhil-

fegesetz. 

 

• Unternehmen haben die Möglichkeit 

einer erweiterten Verlustrechnung 

bis Ende 2023. Von Beginn diesen Jah-

res an kann ein Verlust von bis zu 10 

Mio. Euro oder 20 Mio. Euro bei zu-

sammenveranlagten Steuerpflichtigen 

zurückgetragen werden. Zudem ist der 

Verlustrücktragszeitraum ab 2022 dau-

erhaft auf zwei Jahre ausgeweitet wor-

den. 
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• Für die Möglichkeit einer schnellen Re-

finanzierung wird die Abschreibungs-

dauer der degressiven AfA um ein Jahr 

verlängert. Dies gilt für bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

welche in 2022 angeschafft oder herge-

stellt werden. 
 

• Des Weiteren bleibt die bisherige Rege-

lung zur Homeoffice-Pauschale bis 

Ende diesen Jahres unverändert erhalten. 
 

• Rückwirkend können Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2022 

steuerfrei bleiben. 
 

• Durch die immer noch hohe Belastung 

der Arbeitnehmer in bestimmten Ein-

richtungen, wie z. B. Krankenhäusern, 

sollen Corona-Pflegeboni bis zu einem 

Betrag von 4.500 € steuerfrei bleiben. Es 

kommt dabei nicht darauf an, dass die 

Zahlung des Bonus aufgrund bundes- 

oder landesrechtlicher Regelungen er-

folgt, sondern auch freiwillige Leistun-

gen des Arbeitgebers sind nun bis zur 

Höchstgrenze steuerfrei. Dies gilt auch 

z. B. für Zahlungen an Beschäftigte in 

bestimmten Vorsorge- und Rehabilitati-

onseinrichtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen 

sowie Rettungsdiensten. 
 

• Ferner wurde ein Pflegebonus für Pfle-

gekräfte in Krankenhäusern und Pflege-

einrichtungen beschlossen. Diese Prä-

mie wird nach Qualifikation, Arbeitszeit 

und Nähe zur Versorgung gestaffelt und 

kann bis zu 550 € (steuer- sowie abga-

benfrei) betragen.  

 

 

2. Steuerfreie Zuschläge für Sonn-, 
Feiertage und Nachtzeit 

 

Während vermutlich die Mehrheit der Ar-

beitnehmer gerne unter der Woche zu den 

„Standard-Arbeitszeiten“ arbeitet, gibt es 

auch viele Berufstätige, die Zeiten am Wo-

chenende oder in der Nacht bevorzugen. 

Grund dafür könnten auch die hiermit ein-

hergehenden steuerfreien Zuschläge sein. 

Zum Anspruch auf diese Zahlungen hat 

nun der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil 

vom 16.12.2021 eine Entscheidung getrof-

fen.  

 

Gegenstand dieses Urteils war die Frage, 

ob Hin- und Rückfahrten zu Auswärtsspie-

len bei Profisportlern und deren Betreuern 

als steuerfreie Zuschläge bezahlt werden 

können. Die Sportler erhalten neben ihrem 

Grundgehalt weitere Zuschläge für geleis-

tete Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie 

in der Nacht. Eine Außenprüfung des Fi-

nanzamts stellte jedoch fest, dass den 

Sportlern diese Zuschläge nicht zustehen, 

da sie nicht mit Mehraufwand verbunden 

sind. Es handelt sich lediglich um Zeitauf-

wand im Mannschaftsbus. Das Finanzamt 

forderte Lohnsteuer nach. 

 

Der Sachverhalt landete vor dem BFH, der 

den Sportlern bzw. den Betreuern die 

Steuer-freiheit der Zuschläge bestätigte. 

Sie sind steuerfrei, soweit sie ausschließ-

lich auf die notwendigen Reisezeiten im 

Zusammenhang mit den Hin- und Rück-

fahrten bei Auswärtsspielen entfallen. Das 

setzt aber auch voraus, dass der Spieler die 

Wege auch tatsächlich bestreitet. Voraus-

setzung für die Steuerbefreiung ist des 

Weiteren, dass die Zuschläge neben dem 

Grundlohn geleistet werden und nicht Teil 

einer einheitlichen Entlohnung für die ge-

samte, auch an Sonn- und Feiertagen oder 

nachts geleistete Tätigkeit sind. Dafür 

muss in dem Arbeitsvertrag zwischen der 

Grundvergütung und den Erschwerniszu-

schlägen unterschieden und ein Bezug 

zwischen der zu leistenden Sonntags-, Fei-

ertags- oder Nachtarbeit und der Lohn-

höhe hergestellt werden. Zuschläge kön-

nen daher nur steuerfrei geleistet werden, 

wenn und soweit der Arbeitnehmer auch 

Anspruch auf einen Grundlohn hat. Dar-

über hinaus muss die Zahlung des Zu-

schlags zweckbestimmt erfolgen. 

 

Keine Voraussetzung ist allerdings, dass 

der Arbeitnehmer für die Zuschläge einen 
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besonderen Mehraufwand im Vergleich zu 

seinen normalen Arbeitszeiten haben muss. 

 

 

3. Steuerermäßigung für zusam-
mengeballte Überstundenvergü-
tungen 

 

Überstunden werden in den meisten Unter-

nehmen – je nach Arbeitsvertrag – durch 

Geld- oder Zeitausgleich bezahlt. Dabei 

kann es vorkommen, dass die ausgezahlte 

Vergütung für einen längeren Zeitraum zu-

sammengeballt zu einem Zeitpunkt gezahlt 

wird. Die Einkommensteuer steigt progres-

siv und kann durch die Einmalzahlung der 

Überstundenvergütung eine deutliche 

Mehrbelastung des Steuerpflichtigen be-

deuten. Über einen solchen Fall hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr mit Ur-

teil vom 2.12.2021 entschieden. 

 

Ursache des Urteils war ein Arbeitnehmer, 

der über mehrere Jahre Überstunden ansam-

melte und die Vergütung für diesen Zeit-

raum anschließend in einer Summe erhielt. 

Dadurch stieg die zu zahlende Einkom-

mensteuer für den Veranlagungszeitraum 

der Auszahlung stark an. Der Arbeitnehmer 

beantragte daraufhin die Anwendung eines 

ermäßigten Steuersatzes. Diesem Antrag 

kam das Finanzamt jedoch nicht nach.  

 

Der BFH sah dies jedoch anders. Nach sei-

ner Auffassung ist die Tarifermäßigung 

nicht nur auf Nachzahlungen von Festlohn-

bestandteilen anzuwenden, sondern auch 

auf variable Lohnbestandteile, wie z. B. 

Überstundenvergütungen. In beiden Fällen 

kommt es darauf an, ob die Nachzahlung für 

eine Tätigkeit geleistet wurde, die über ei-

nen Zeitraum von über 12 Monaten und 

mehrere Veranlagungszeiträume lief. Nur 

dann kann die Steuerermäßigung angewen-

det werden. Ausschlaggebend sei auch, dass 

der Gesetzgeber grundsätzlich von einer 

Mehrbelastung durch einmalige Zahlungen 

absehen und durch Anwendung des ermä-

ßigten Steuersatzes die höhere Versteue-

rung, die sich durch die Zusammenballung 

der Einkünfte ergibt, mindern möchte. 
 

 

4. Anwendung der 1-%-Regelung 
bei hochpreisigen Pkw 

 

Im Betriebsvermögen gehaltene Pkw und 

deren steuerliche Behandlung führen im-

mer wieder zu Auseinandersetzungen mit 

dem Fiskus. Liegt kein Fahrtenbuch für 

diesen Pkw vor oder ist dieses fehlerhaft, 

legt das Finanzamt die 1-%-Regelung zu-

grunde. 
 

In einem vor dem Finanzgericht München 

(FG) ausgefochtenen Fall hielt ein Unter-

nehmer in seinem Privatvermögen zwei 

hochpreisige Pkw und in seinem Betriebs-

vermögen zwei geleaste Pkw, ebenfalls 

aus dem höheren Preissegment. Bei einer 

Betriebsprüfung legte der Unternehmer 

die Fahrtenbücher für die Unternehmens-

fahrzeuge vor. Die Angaben daraus waren 

jedoch nicht leserlich, sodass das Finanz-

amt auf die 1-%-Regelung zurückgriff.  
 

Dagegen wehrte sich der Unternehmer vor 

dem FG. Den ersten Anschein für eine Pri-

vatnutzung der betrieblichen Pkw konnte 

er damit entkräften, dass er im Privatver-

mögen noch gleichwertige Fahrzeuge habe 

und nicht auf die betrieblichen Pkw für 

Privatfahrten angewiesen sei. Trotzdem 

gab das FG dem Finanzamt Recht.  
 

Die bloße Behauptung, dass die betriebli-

chen Fahrzeuge nicht auch privat genutzt 

werden, reicht nicht aus. Hierzu sind fun-

dierte Nachweise erforderlich. Nach der 

allgemeinen Lebenserfahrung muss davon 

ausgegangen werden, dass ein betriebli-

cher Pkw auch privat genutzt wird, sofern 

der Unternehmer die bloße Möglichkeit 

dazu hat. Dafür ist es unerheblich, ob im 

Privatvermögen andere Pkw existieren 

und auch, ob diese in dasselbe Preisseg-

ment gehören.  
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Anmerkung: Das anhängige Revisionsver-

fahren liegt zur endgültigen Entscheidung 

vor dem Bundesfinanzhof (Az: VIII R 

12/21). Das Urteil des FG ist noch nicht 

rechtskräftig. 

 

 

5. Übertragung des Kinderfreibe-
trags bei nichtehelicher Lebens-
gemeinschaft  
der Eltern 

 

Bei der Einkommensteuerberechnung wird 

für jedes Kind ein Kinderfreibetrag steuer-

mindernd angesetzt. Dieser kann auch von 

einem Elternteil auf den anderen Elternteil 

übertragen werden, sollten die Eltern ge-

trennt leben und damit auch einzeln veran-

lagt werden. Nun lag dem Bundesfinanzhof 

(BFH) ein Fall vor, welcher die Frage auf-

warf, ob eine Übertragung auch bei Eltern 

in „nichtehelicher Lebensgemeinschaft“ 

möglich sei. 

 

Die unverheirateten Eltern lebten zusam-

men mit ihren Kindern in einem Haushalt. 

Die Mutter beantragte die Übernahme der 

Kinderfreibeträge des Vaters für ihre Ein-

kommensteuer. Das Finanzamt gewährte 

ihr dies für eins der Kinder, da nur dieses 

bereits volljährig war. Für die übrigen Kin-

der lehnte das Finanzamt ihren Antrag ab. 

Dem schloss sich der BFH in seiner Ent-

scheidung vom 15.12.2021 an. 

 

Eine Übertragung ist grundsätzlich 

möglich, wenn ein Elternteil seiner 

Unterhaltspflicht nicht oder nicht 

wesentlich nachkommt. Dann erfolgt eine 

Übertragung an den Unterhaltszahlenden. 

Das ist der Grundfall, wenn die Eltern 

getrennt leben. Die Unterhaltspflicht ist 

aber nicht nur darauf abzustellen, ob und 

wie viel jeder Elternteil zum 

Haushaltseinkommen beiträgt. Dazu gehört 

auch immaterieller Unterhalt, wie z. B. 

Fürsorge oder Erziehung. Wendet man 

diese Regelungen auf den Fall an, steht fest, 

dass eine Übertragung nicht stattfinden 

kann. Der Vater kommt seiner 

Unterhaltspflicht wesentlich nach, da er 

mit den Kindern in einem Haushalt lebt 

und sich durch materiellen und 

immateriellen Unterhalt um diese 

kümmert. 

 

 

6. Erbschaftsteuerbefreiung für 
ein Familienheim 

 

Mit Schreiben vom 9.2.2022 äußern sich 

die obersten Finanzbehörden der Länder 

zur Voraussetzung einer Steuerbefreiung 

bei zwingenden, an einer Selbstnutzung zu 

eigenen Wohnzwecken hindernden 

Gründen. 

 

Eine Erbschaftsteuerbefreiung für den 

Erwerb eines Familienheims fällt mit 

Wirkung für die Vergangenheit 

grundsätzlich weg, wenn der Erwerber das 

Familienheim innerhalb von 10 Jahren 

nach dem Erwerb nicht mehr zu 

Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er 

ist aus zwingenden Gründen an einer 

Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken 

gehindert. 

 

Das setzt voraus, dass objektiv zwingende 

Gründe dafür vorliegen. Ein objektiv 

zwingender Grund liegt z. B. vor, wenn ein 

Familienheim innerhalb des 

Zehnjahreszeitraums aufgrund höherer 

Gewalt (z. B. durch Hochwasser, 

Starkregen, Unwetter, Sturm, Brand, 

Explosion) zerstört und seine tatsächliche 

Selbstnutzung dadurch beendet wird. In 

diesen Fällen entfällt die Steuerbefreiung 

nicht rückwirkend. 

 

Der Erwerber ist nicht zum Wiederaufbau 

des Familienheims verpflichtet, da eine 

weitere Selbstnutzung der ursprünglich 

vom Erblasser bis zum Erbfall zu eigenen 

Wohnzwecken genutzten Wohnung 

aufgrund der Zerstörung nicht mehr 

möglich ist. Die zehnjährige 

Selbstnutzungsfrist und die damit 
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einhergehende Überwachung enden mit 

dem Zeitpunkt der Zerstörung des 

ursprünglichen Familienheims. 

 

Eine zeitweise Unbewohnbarkeit aufgrund 

höherer Gewalt, z. B. für den Zeitraum einer 

Sanierung oder aufgrund eines behördlich 

angeordneten Nutzungsverbots, kann zu 

einer tatsächlichen Unterbrechung der 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken führen. 

Dies ist unschädlich, wenn der Erwerber 

des Familienheims „unverzüglich“ nach der 

Wiederherstellung der Bewohnbarkeit des 

Familienheims die Nutzung zu eigenen 

Wohnzwecken wieder aufnimmt und bis 

zum Ablauf des Zehnjahreszeitraums 

ausübt. Es liegt dann keine Aufgabe der 

Selbstnutzung durch längeren Leerstand 

vor. 

 

 

7. Umlage der Grundsteuer auf 
Mieter 

 

Unabhängig davon, ob es sich um einen ge-

werblichen oder privaten Mieter handelt, 

können bestimmte Kosten des Vermieters 

auf den Mieter umgelegt werden, welche 

dieser durch die Nebenkosten zahlt. Wäh-

rend aber die gezahlte Miete bei Privatper-

sonen zu der eigenen Vermögenssphäre ge-

hört, ist die Mietzahlung bei Unternehmern 

als Betriebsausgabe anzusetzen. Diese ist 

einschließlich der Nebenkosten auch bei der 

Gewerbesteuerberechnung zu berücksichti-

gen, entschied der Bundesfinanzhof (BFH). 

 

In einem vom BFH am 2.2.2022 entschie-

denen Fall mietete ein Gewerbetreibender 

ein Bürogebäude für seine Firma an. Laut 

dem Mietvertrag hatte er neben weiteren 

Kosten auch die anfallende Grundsteuer zu 

zahlen. Das Finanzamt berücksichtigte die 

Zahlungen der Grundsteuer als Bestandteil 

der Miete. Damit ist der Betrag auch bei der 

Gewerbesteuerberechnung zu berücksichti-

gen. Ein Achtel der im Veranlagungszeit-

raum getätigten Mietzahlungen für die Nut-

zung unbeweglicher Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens ist dem Gewinn bei der 

Gewerbesteuerberechnung hinzuzurech-

nen, sofern die Aufwendungen den Ge-

winn vorher gemindert haben.  

 

Der BFH stimmte dem Ansatz des Finanz-

amtes zu. Unter den Mietaufwendungen 

sind nicht nur die reinen Mietzahlungen zu 

verstehen, sondern auch umgelegte Kos-

ten, wie hier die Grundsteuer. Eine Hinzu-

rechnung bei der Gewerbesteuerberech-

nung ist demnach vorzunehmen. Nicht in 

Ordnung wäre es dagegen, wenn diese 

Hinzurechnung vermindert wird, indem 

der Mieter Aufwendungen des Vermieters 

übernimmt und dieser dafür nur einen ver-

minderten Mietzins erhält. 

 

 

8. Widerrufsrecht bei Online-Kauf 
von Eintrittskarten für Kultur- 
oder Sportveranstaltungen 

 
Im Bürgerlichen Gesetzbuch sind einige 

Ausnahmen zum gesetzlichen Widerrufs-

recht geregelt: u. a. Verträge zur Erbrin-

gung von Dienstleistungen in den Berei-

chen Beherbergung zu anderen Zwecken 

als zu Wohnzwecken, Lieferung von Spei-

sen und Getränken sowie zur Erbringung 

weiterer Dienstleistungen im Zusammen-

hang mit Freizeitbetätigungen, wenn der 

Vertrag für die Erbringung einen spezifi-

schen Termin oder Zeitraum vorsieht. Der 

Europäische Gerichtshof hatte am 

31.3.2022 die Frage zu klären, ob das auch 

gilt, wenn der Verkauf über einen Zwi-

schenhändler – hier: CTS Eventim – er-

folgt. 

 

Wie beim Kauf unmittelbar beim Veran-

stalter besteht beim Kauf über einen Ver-

mittler kein Widerrufsrecht, sofern das 

wirtschaftliche Risiko der Ausübung des 

Widerrufsrechts den Veranstalter treffen 

würde. Demnach kann auch ein über einen 

Zwischenhändler gekauftes Ticket nicht 

widerrufen werden.  
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Im dem entschiedenen Fall wurde ein Kon-

zert corona-bedingt abgesagt und der Ti-

cketkäufer erhielt einen Gutschein. Dieser 

verlangte jedoch stattdessen die Rückzah-

lung. 

 

 

9. Informationspflicht des Paketzu-
stellers über abgestellte Sen-
dung 

 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) 

am 7.4.2022 entschiedenen Fall verwendete 

ein Paketdienstleister in seinen Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen u. a. folgende 

Klausel: „Hat der Empfänger eine Abstell-

genehmigung erteilt, gilt das Paket als zu-

gestellt, wenn es an der in der Genehmigung 

bezeichneten Stelle abgestellt worden ist.“ 

 

Der BGH entschied, dass diese Bedingung 

Verbraucher unangemessen benachteiligt, 

da sie den Dienstleister nicht verpflichtet, 

den Empfänger über die erfolgte Abstellung 

zu informieren und damit in die Lage ver-

setzt, die Sendung bald an sich zu nehmen. 

 

Die BGH-Richter führten aus, dass die Zu-

lassung dieser Form der Zustellung grund-

sätzlich den Interessen aller Beteiligten ent-

spricht, weil sie die Zustellung beschleunigt 

und vereinfacht. Sie birgt jedoch auch die 

Gefahr, dass Sendungen nach dem Abstel-

len von Unbefugten an sich genommen wer-

den. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

der Empfänger eine Abstellgenehmigung 

nur für solche Orte erteilen kann, die für den 

Zusteller – und damit auch für Dritte – frei 

zugänglich sind. Dadurch entsteht das Ri-

siko, dass die Sendung nach der Abstellung 

entwendet wird.  

 

Dieses Risiko ist besonders groß, wenn die 

Abstellgenehmigung nicht nur für eine kon-

krete Sendung, sondern im Voraus generell 

für eine Vielzahl von Sendungen erteilt 

wird. Gerade in solchen Fällen ist nicht ge-

währleistet, dass der Empfänger von einer 

bestimmten Sendung erfährt und davon in 

Kenntnis gesetzt wird, dass er sie durch 

das Aufsuchen der in der Genehmigung 

bezeichneten Stelle in Besitz nehmen und 

dem Zugriff Unbefugter entziehen kann. 

 

Diesem Risiko kann nur dadurch begegnet 

werden, dass der Empfänger vom Zusteller 

über die erfolgte Abstellung informiert 

wird, um dann die Sendung bald an sich zu 

nehmen, bevor es hierzu nicht berechtigte 

Dritte tun.  

 

 

10. Zahlungspflicht bei corona-be-
dingter Schließung eines Fit-
nessstudios 

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 

4.5.2022 in der Frage entschieden, ob ein 

Fitness-Studio-Betreiber zur Rückzahlung 

von Mitgliedsbeiträgen verpflichtet ist, 

welche er in der Zeit, in der das Fitnessstu-

dio aufgrund der hoheitlichen Maßnahmen 

zur Bekämpfung der COVID-19-Pande-

mie schließen musste, von einem Kunden 

per Lastschrift eingezogen hatte. 

 

Der BGH kam zu der Entscheidung, dass 

ein Anspruch auf Rückzahlung der für den 

Zeitraum der Schließung entrichteten Mo-

natsbeiträge besteht. Diesem Rückzah-

lungsanspruch kann der Betreiber des Stu-

dios nicht entgegenhalten, der Vertrag war 

wegen Störung der Geschäftsgrundlage 

dahingehend anzupassen, dass sich die 

vereinbarte Vertragslaufzeit um die Zeit, 

in der das Fitnessstudio geschlossen wer-

den musste, verlängert werden durfte. 

 

Während des Zeitraums, in dem der Stu-

dio-Betreiber aufgrund der hoheitlichen 

Maßnahmen zur Bekämpfung der CO-

VID-19-Pandemie sein Fitnessstudio 

schließen musste, war es ihm rechtlich un-

möglich, dem Mitglied die Möglichkeit 

zur vertragsgemäßen Nutzung des Fitness-

studios zu gewähren und damit die ver-

traglich geschuldete Hauptleistungspflicht 

zu erfüllen. 
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11. Rechte von Bauherren beim 
sog. Verbraucherbauvertrag 

 

Verbraucherbauverträge sind Verträge, 

durch die der Unternehmer von einem Ver-

braucher zum Bau eines neuen Gebäudes 

oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an 

einem bestehenden Gebäude verpflichtet 

wird. Ein Verbraucherbauvertrag im Sinne 

dieser Regelung liegt auch dann vor, wenn 

Bauherren beim Neubau eines Wohnhauses 

die Gewerke an einzelne Handwerksunter-

nehmen vergeben. 

 

In einem vom Oberlandesgericht Zweibrü-

cken (OLG) entschiedenen Fall gab es zwi-

schen einem Handwerksunternehmen und 

einem Bauherren-Ehepaar Streit über die 

Qualität der erbrachten Handwerksleistun-

gen und die Eheleute verweigerten die Zah-

lung des Restbetrags in Höhe von ca. 8.000 

€. Auch der Forderung des Handwerkers 

nach einer Sicherheitsleistung für diese aus-

stehende Summe, z. B. durch eine Bank-

bürgschaft, wollten sie nicht nachkommen. 

Die hiergegen gerichtete Berufung der Ehe-

leute hatte Erfolg. Nach der Entscheidung 

des OLG besteht der Anspruch des Hand-

werksunternehmens bereits deshalb nicht, 

weil es sich hier um einen Verbraucherbau-

vertrag handelt. In dieser Situation greift ein 

gesetzlicher Ausschlusstatbestand zu Guns-

ten der Verbraucher. 

 

Die Richter führten in ihrer Begründung 

aus, dass es in der Rechtsprechung bislang 

keine Einigkeit darüber gibt, ob der Anfang 

2018 eingeführte Verbraucherbauvertrag 

auch die gewerkeweise Vergabe von Auf-

trägen an verschiedene Bauunternehmer 

umfasst. Aus Gründen des Verbraucher-

schutzes kann es jedoch keinen Unterschied 

machen, ob ein Unternehmer alle Leistun-

gen aus einer Hand erbringt oder die Bau-

herren die Leistungen einzeln vergeben 

würden. Zudem könnten Bauträger oder 

Generalübernehmer die Verbraucher-

schutzvorschriften ansonsten durch Her-

ausnahme einzelner Leistungen umgehen. 

Dies ist vom Gesetzgeber nicht gewollt, so 

die Richter. Die Revision zum Bundesge-

richtshof wurde zugelassen und auch 

schon eingelegt. 

 

 

12. Darlegungs- und Beweislast 
bei Überstunden 

 

Die Richter des Bundesarbeitsgerichts ent-

schieden in ihrem Urteil v. 4.5.2022, dass 

ein Arbeitnehmer in der Begründung für 

die von ihm geleisteten Überstunden – 

kurz zusammengefasst – erstens darlegen 

muss, dass er Arbeit in einem die Normal-

arbeitszeit übersteigenden Umfang geleis-

tet oder sich auf Weisung des Arbeitgebers 

hierzu bereitgehalten hat. Da der Arbeitge-

ber Vergütung nur für von ihm veranlasste 

Überstunden zahlen muss, hat der Arbeit-

nehmer zweitens vorzutragen, dass der Ar-

beitgeber die geleisteten Überstunden aus-

drücklich oder konkludent angeordnet, ge-

duldet oder nachträglich gebilligt hat. 

 

Diese vom Bundesarbeitsgericht entwi-

ckelten Grundsätze zur Verteilung der 

Darlegungs- und Beweislast für die Leis-

tung von Überstunden durch den Arbeit-

nehmer und deren Veranlassung durch den 

Arbeitgeber werden durch die auf Unions-

recht beruhende Pflicht zur Einführung ei-

nes Systems zur Messung der vom Arbeit-

nehmer geleisteten täglichen Arbeitszeit 

nicht verändert. 

 

 

13. Antrag auf befristete Teilzeit 
 

Nach dem Gesetz über Teilzeitarbeit und 

befristete Arbeitsverträge kann ein Arbeit-

nehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger 

als 6 Monate bestanden hat, auf Antrag in 

Textform verlangen, dass seine vertraglich 

vereinbarte Arbeitszeit für einen im Vo-

raus zu bestimmenden Zeitraum verringert 
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wird. Der begehrte Zeitraum muss mindes-

tens ein Jahr und darf höchstens 5 Jahre be-

tragen. Der Arbeitnehmer hat jedoch nur 

dann einen Anspruch auf zeitlich begrenzte 

Verringerung der Arbeitszeit, wenn der Ar-

beitgeber i. d. R. mehr als 45 Arbeitnehmer 

beschäftigt. 

 

Im Falle einer Verletzung der dreimonati-

gen Mindestankündigungsfrist entschied 

das Bundesarbeitsgericht am 7.9.2021, dass 

dieser Antrag nicht ohne weiteres als ein 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt wirkendes 

Angebot verstanden werden kann, wie es 

bei einem Antrag auf unbefristete Teilzeit 

möglich ist. 

 

 

14. Umgangsrecht bei Trennung 
und Scheidung 

 

Wenn ein Kind nach der Trennung bei ei-

nem Elternteil bleibt, hat der andere Eltern-

teil meist ein Umgangsrecht, z. B. an jedem 

zweiten Wochenende. Häufig einigen sich 

die Eltern vor dem Familiengericht darüber, 

wie das Umgangsrecht genau ausgestaltet 

wird. Das Oberlandesgericht Oldenburg 

(OLG) hatte am 14.1.2022 zu entscheiden, 

was passiert, wenn sich die Lebensum-

stände ändern und es zu Streit kommt.  

 

Die Eltern eines sechsjährigen Kindes hat-

ten sich über ein Umgangsrecht des Vaters 

geeinigt. Dabei hatte die Mutter zugesagt, 

das Kind zum Umgang zum Vater nach Ost-

friesland zu bringen. Der Vater übernahm 

den Rücktransport. Nach ca. einem Jahr be-

gehrte die Mutter eine Änderung der Ver-

einbarung. Sie argumentierte, sie könnte 

das Kind nicht mehr bringen, weil sie ein 

weiteres Kind bekommen hatte und daher 

zeitlich nicht mehr so flexibel ist. Außer-

dem war sie umgezogen, wodurch sich die 

Reisezeiten verlängert hatten. Der Kindes-

vater wollte an der getroffenen Einigung 

festhalten. 

 

Die OLG-Richter gaben der Mutter recht. 

Eine vor Gericht abgeschlossene Um-

gangsvereinbarung kann zwar ohne die 

Einwilligung beider Elternteile nur geän-

dert werden, wenn dies dem Kindeswohl 

dient und eine gewisse „Änderungs-

schwelle“ überschritten ist. Dies war hier 

aber der Fall. Denn der Transport des Kin-

des zum Vater war der Mutter wegen der 

geänderten Umstände nicht mehr zumut-

bar, sodass der Umgang ohne eine Anpas-

sung der Regelung nicht sichergestellt 

war. 

 

 

15. Teilnahme eines Elternteils an 
der Einschulungsfeier seines 
Kindes 

 

In dem entschiedenen Fall waren die betei-

ligten Kindeseltern getrennt-lebende Ehe-

leute und der Trennungskonflikt schon 

Gegenstand mehrerer familiengerichtli-

cher Verfahren. Zuletzt wurde die elterli-

che Sorge für beide Kinder auf die Kindes-

mutter übertragen und dem Kindesvater 

ein Umgangsrecht im Umfang von zwei 

Stunden wöchentlich unter Begleitung des 

Kinderschutzbundes zugesprochen. So-

wohl im Sorgerechts- als auch im Um-

gangsverfahren hat der Kindesvater Be-

schwerden eingelegt. Diese sind aber noch 

nicht abgeschlossen. 

 

Während dieser Beschwerdeverfahren ist 

der Kindesvater mit dem Wunsch an die 

Kindesmutter herangetreten, an der Ein-

schulungsfeier eines der Kinder teilneh-

men zu dürfen, und stellte einen entspre-

chenden Antrag bei Gericht. Die Kindes-

mutter lehnte dieses Ansinnen unter An-

drohung eines Polizeieinsatzes ab. 

 

Grundsätzlich hat ein Kind das Recht auf 

Umgang mit jedem Elternteil und jeder El-

ternteil ist zum Umgang mit dem Kind 

verpflichtet und berechtigt. Dieses Um-

gangsrecht beinhaltet zwar regelmäßig 
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auch das Recht zur Teilnahme an besonde-

ren Ereignissen wie z. B. einer Einschu-

lungsfeier. Dies setzt aber voraus, dass 

beide Eltern spannungsfrei an dieser Veran-

staltung teilnehmen können und nicht die 

Gefahr besteht, dass die familiäre Belastung 

in die Veranstaltung hineingetragen wird. 

Somit lehnten die Richter des Oberlandes-

gerichts Zweibrücken den Antrag des Va-

ters ab. 

 

 

16. Wirksamkeit eines Drei-Zeugen-
Testaments 

 

Wer sich an einem Ort aufhält, der infolge 

außerordentlicher Umstände so abgesperrt 

ist, dass die Errichtung eines Testaments 

vor einem Notar nicht möglich oder erheb-

lich erschwert ist, kann das Testament z. B. 

durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen 

errichten. Die drei Zeugen haben dabei eine 

Anwesenheits- und Mitwirkungspflicht für 

die mündliche Erklärung des letzten Wil-

lens, dessen Aufnahme und Verlesung und 

deren Genehmigung durch den Erblasser. 

Sie müssen also während der gesamten Tes-

tamentserrichtung anwesend sein, es muss 

hierüber eine Niederschrift aufgenommen 

werden und die Zeugen müssen diese unter-

schreiben. 

 

In dem vom Oberlandesgericht Düsseldorf 

am 6.1.2022 entschiedenen Fall war ein 

Nottestament nicht wirksam, denn die das 

Testament mitunterzeichnenden Zeugen 

waren nicht gleichzeitig anwesend. Ferner 

hatten sie die Niederschrift nacheinander 

und jeweils einzeln dem Erblasser vorge-

lesen und den Text unterschrieben. 

 

 

 

Kurz notiert 
 

Berücksichtigung des Kindererzie-

hungsaufwands in der Pflegeversiche-

rung: Mit Wirkung zum 1.1.2005 wurde 

in der Pflegeversicherung ein Beitragszu-

schlag für Kinderlose eingeführt. Nach 

Auffassung des Bundesverfassungsge-

richts werden in dem gegenwärtigen Sys-

tem der sozialen Pflegeversicherung El-

tern mit mehr Kindern gegenüber solchen 

mit weniger Kindern in spezifischer Weise 

benachteiligt, weil der mit steigender Kin-

derzahl anwachsende Erziehungsmehrauf-

wand im geltenden Beitragsrecht keine 

Berücksichtigung findet. Die gleiche Bei-

tragsbelastung der Eltern unabhängig von 

der Zahl ihrer Kinder ist verfassungsrecht-

lich nicht gerechtfertigt und mit dem 

Grundgesetz unvereinbar. Der Gesetzge-

ber ist verpflichtet, bis zum 31.7.2023 eine 

Neuregelung zu treffen. 
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 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 11.7.2022 

Sozialversicherungsbeiträge  
27.7.2022  

 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: https://www.bun-
desbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozent-
punkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-
punkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; Februar = 
112,5;  
Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 
110,7;  
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 
109,1 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

